
Amtliche Bekanntmachung vom 18.10.2022 

 
Gemeinde Bondorf 

Kreis Böblingen 
 
 
 
 

S A T Z U N G 
 

 
 

zur Änderung der Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Kindertagesstätten 

- Kindergartenbenutzungsordnung – vom 04.03.2004 zuletzt geändert am 02.07.2020. 
 

Aufgrund der §§ 4 Absatz 1 und 10 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit den §§ 22 bis 24 und 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achtes Buch (VIII), 

den §§ 1 ff. des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) und den §§ 2, 13 und 19 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in der gültigen Fassung, hat der Ge-
meinderat am 13.10.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

 
§ 1 

 

 
Der § 1 Nr. 2 erhält folgenden Wortlaut: 

 
Die Arbeit in den gemeindeeigenen Kindergärten richtet sich nach der folgenden Benutzungsord-
nung. Sie hat die familienergänzende Erziehung der Kinder zur Aufgabe und zum Ziel. Der Kin-

dergarten soll die gesamte Entwicklung des Kindes fördern. 
 

 
 

§ 2 

 
Der § 2 Nr. 1 erhält folgenden Wortlaut: 

 
In die Einrichtung können Kinder für die Betreuung in einer Krippengruppe ab einem Lebensalter 
von 11 Monaten, in einer altersgemischten Ganztagesgruppe ab einem Lebensalter von 2 Jahren 

und für alle weiteren Betreuungsformen ab einem Lebensalter von 3 Jahren bis zum Schulein-
tritt, soweit das notwendige Fachpersonal und Plätze vorhanden sind, aufgenommen werden. 

Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, sollen eine Grundschulförderklasse 
besuchen. Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes bedarf einer 
neuen Vereinbarung eines Personensorgeberechtigten mit der Kindergartenträgerin. Halbtages-

plätze sind nicht eingerichtet und stehen nicht zur Verfügung. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



§ 3 
 
 
Anhang 1

Stand November 2022

Anmeldung für den Kindergarten 

Name, Vorname

Wunschkindergarten:

(zutreffendes bit te ankreuzen und zusammen mit  dem beiliegenden Anmeldebogen wieder abgeben)

Regelöffnungszeit und erweiterte Regelöffnungszeit

O Modell A: von 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr

(außer Freitag nachmittags)

O Modell B: von 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

(außer Freitag nachmittags)

O Modell C: von 7.30 - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

(außer Freitag nachmittags und ein weiterer Nachmittag, an dem das Kind nicht den

Kindergarten besucht) Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do

O O O O

O Modell C+: Erweiterte Regelöffnungszeit von 7.00 - 7.30 Uhr 

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr

O O O O O

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots an einzelnen Tagen vor.

O Modell D: In Form von verlängerten Öffnungszeiten (25% Gebührenzuschlag)

täglich von 7.30 - 13.30 Uhr

O Modell D+: Erweiterte verlängerte Öffnungszeiten von 7.00 - 7.30 Uhr 

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr

O O O O O

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots an einzelnen Tagen vor.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
O Modell E: Auswahl zwischen verlängerten Öffnungszeiten, erweiterten verlängerten 

Öffnungszeiten und erweiterter Regelöffnungszeit (25% Gebührenzuschlag)

Bitte ankreuzen:

Tag / Modell A B C C+ D D+

Montag O O O O O O

Dienstag O O O O O O

Mittwoch O O O O O O

Donnerstag O O O O O O

Freitag O O O O O O

O Modell F: Ganztagesbetreuung

von 7.30 - 17.00 Uhr Montag - Donnerstag

O Modell F+: Erweiterte Ganztagesbetreuung von 7.00 - 7.30 Uhr

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr

O O O O O

O Modell G: Auswahl zwischen Ganztagesbetreuung, erweitereter Ganztagesbetreuung, 

erweiterter Regelöffnungszeit, verlängerten Öffnungszeiten und

erweiterten verlängerten Öffnungszeiten

Bitte ankreuzen:

Tag / Modell A B C C+ D D+ F F+

Montag O O O O O O O O

Dienstag O O O O O O O O

Mittwoch O O O O O O O O

Donnerstag O O O O O O O O

Freitag O O O O O O O O

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde eine Gruppenzusammenlegung vor.

O Anmeldung Mittagessen (an Tagen mit Modell D, E, F, G, H und I)

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do

O O O O

O Modell H: Krippengruppe (Ganztagesbetreuung für Kinder im Alter von 11 Monaten 

bis 3 Jahren)Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr Kindergarten:

O O O O O

Alte Herrenberger 

O Modell H+: Erweiterte Krippengruppe (Ganztagesbetreuung im Alter Straße I und II

von 11 Monaten bis 3 Jahren) von 7.00 - 7.30 Uhr 

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr Baumgartenweg

O O O O O

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde eine Gruppenzusammenlegung vor.
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
O Modell I: Altersgemischte Gruppe (tageweise Ganztagesbetreuung Kindergarten:

für Kinder ab 2 Jahren, analog Modell F -

Montag - Donnerstag und Model D - Freitag Alte Herrenberger 

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr Straße I und II

O O O O O

Baumgartenweg

O Modell I+: Erweiterte altesgemischte Gruppe (tageweise Ganztages-

betreuung für Kinder ab 2 Jahren, analog Modell F - 

Montag - Donnerstag und Modell D - Freitag) 

von 7.00 - 7.30 Uhr 

Bitte ankreuzen:

Mo Di Mi Do Fr

O O O O O

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde eine Gruppenzusammenlegung vor.

O Modell J: Waldkindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)

täglich von 7.30 - 13.30 Uhr (25% Gebührenzuschlag)

Der Besuch der Kindergärten richtet sich nach § 4 der Benutzungordnung. 

Ein Wechsel der gewählten Betreuungszeit ist, sofern Plätze vorhanden sind, jeweils

zum 01. eines Monats möglich und ist bis zum 10. des Vormonats schriftlich zu

beantragen.

Die Anmeldung für eine Betreuung ab 7.00 Uhr ist in den Modellen (C+, D+, E, F+, G, H+ 

und I+ ist für ein halbes Jahr bindend. Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die 

Gemeinde die Aussetzung des Angebots vor.

Bondorf, 

Unterschrift  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



§ 4 
 
 

 
 

Anhang 2  

Kindergarten Öffnungszeiten 
 

Kindergarten Alte Herrenberger Straße I und II 
 

Verlängerte Öffnungszeiten: 
 Täglich 7.30 Uhr – 13.30 Uhr 

 
Regelöffnungszeiten: 

 Täglich 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag) 
 

Erweiterte Regelöffnungszeiten: 
 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 

 nachmittag) 
 7.30 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag und ein weiterer Nachmittag an dem das Kind nicht den  

Kindergarten besucht) 
 

Ganztagesbetreuung/Ganztagesbetreuung in Altersmischung: 
 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 17.00 Uhr  
 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr 

 
Krippengruppe:  

 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 16.00 Uhr  
 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr  

Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots an einzelnen  
Tagen vor. 

 

Erweiterte verlängerte Öffnungszeiten, erweiterte Regelöffnungszeiten, erweiterte Ganztagesbe-
treuung/Ganztagesbetreuung in Altersmischung und erweiterte Krippengruppe: 

 Täglich 7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
Die Anmeldung für eine Betreuung ab 7.00 Uhr ist für ein halbes Jahr bindend.  
Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots vor. 

 

 

Waldkindergarten 
 

Verlängerte Öffnungszeiten: 

 Täglich 7.30 Uhr – 13.30 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindergarten Baumgartenweg 
 

Verlängerte Öffnungszeiten: 

 Täglich 7.30 Uhr – 13.30 Uhr 
 

Regelöffnungszeiten: 
 Täglich 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag) 

 
Erweiterte Regelöffnungszeiten: 

 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag) 
 7.30 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 

 nachmittag und ein weiterer Nachmittag an dem das Kind nicht den  
Kindergarten besucht) 

 
Ganztagesbetreuung/Ganztagesbetreuung in Altersmischung: 
 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 17.00 Uhr  

 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr 
 

Krippengruppe:  
 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 16.00 Uhr  

 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr 
 Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots an einzelnen  

Tagen vor. 
 

Erweiterte verlängerte Öffnungszeiten, erweiterte Regelöffnungszeiten, erweiterte Ganztagesbe-
treuung/Ganztagesbetreuung in Altersmischung und erweiterte Krippengruppe: 

 Täglich 7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
Die Anmeldung für eine Betreuung ab 7.00 Uhr ist für ein halbes Jahr bindend.  
Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots vor. 

 

 

Kindergarten Hochwiesenstraße 
 

Verlängerte Öffnungszeiten: 
 Täglich 7.30 Uhr – 13.30 Uhr 

 
Regelöffnungszeiten: 
 Täglich 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 

 nachmittag) 
 

Erweiterte Regelöffnungszeiten: 
 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 

nachmittag) 
 7.30 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag und ein weiterer Nachmittag an dem das Kind nicht den  

Kindergarten besucht) 
Ganztagesbetreuung: 

 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 17.00 Uhr  
 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr 
 

Erweiterte verlängerte Öffnungszeiten, erweiterte Regelöffnungszeiten und erweiterte Ganzta-
gesbetreuung: 

 Täglich 7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
Die Anmeldung für eine Betreuung ab 7.00 Uhr ist für ein halbes Jahr bindend.  
Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots vor. 

 



 

Kindergarten Reutiner Weg 
 

Verlängerte Öffnungszeiten: 
 Täglich 7.30 Uhr – 13.30 Uhr 
 

Regelöffnungszeiten: 
 Täglich 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 

 nachmittag) 
 

Erweiterte Regelöffnungszeiten: 
 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag) 

 7.30 Uhr – 12.30 Uhr und tägl. 14.00 Uhr – 16.00 Uhr (außer Freitag- 
 nachmittag und ein weiterer Nachmittag an dem das Kind nicht den  

Kindergarten besucht) 
 

Ganztagesbetreuung: 

 Montag - Donnerstag  7.30 Uhr - 17.00 Uhr  
 Freitag   7.30 Uhr - 13.30 Uhr 

 
Erweiterte verlängerte Öffnungszeiten, erweiterte Regelöffnungszeiten und erweiterte Ganzta-
gesbetreuung: 

 Täglich 7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
Die Anmeldung für eine Betreuung ab 7.00 Uhr ist für ein halbes Jahr bindend.  
Bei geringen Anmeldezahlen behält sich die Gemeinde die Aussetzung des Angebots vor. 

 

 
 

§ 5 

 
Die Satzung tritt am 01. November 2022 in Kraft.  

 
 
Bondorf, 14.10.2022 

 
 

                  Bernd Dürr 
                  Bürgermeister 
 

 
 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvor-

schriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-

zung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Bon-
dorf geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, 
kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit wider- spro-
chen hat oder 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.  
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